
Rolf Kathagen * Personalservice*Arbeitsvermittlung * 45134 Essen*Frankenstr.224*  

Auftrag – Personal suchen / freisetzen 
Auftragsbestätigung  
 
zwischen Private Arbeitsvermittlung Rolf Kathagen Personalservice 
_____________________________________________________________________________  
Nachfolgend „PSRK“ genannt  
 
 
Und  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Nachfolgend „Auftraggeber“ genannt  
 
wird folgende Vereinbarung zur Personalsuche getroffen:  
 
§ 1 Vertragsgegenstand  

PSRK übernimmt es für den Auftraggeber nach schriftlich fixiertem Personalanforderungsprofil            
geeignetes Personal gemäß Anforderungsprofil zu suchen oder für beschäftigte Arbeitnehmer  
einen neuen Arbeitsplatz zu finden.  

 
§ 2 Aufgaben von PSRK  

1.   Suche nach geeigneten Kandidaten/ Unternehmen durch Rückgriff auf den firmeneigenen 
Bewerber-Pool, auf interne und externe Netzwerke, durch gezielte Anzeigenschaltung in Print- 
und Online-Medien sowie durch Marktrecherchen innerhalb der gesuchten Zielgruppen  

2.   Auswahl von Bewerbern durch Sichtung der eingereichten Unterlagen, telefonische und 
persönliche Interviews, ggf. flankiert durch Testverfahren und durch das Einholen von 
Referenzen.  

3.   Präsentation von Kandidaten via vertraulichem Bericht und/oder persönlich.  
4.   Betreuung von Unternehmen und Kandidaten bis zum Abschluss eines Arbeitsvertrages.  

 
§ 3 Vertragsdauer und Kündigung  

1.   Dieser Vertrag tritt bei Unterzeichnung auf unbestimmte Zeit in Kraft und gilt für die Dauer der 
Suche nach geeigneten Bewerbern. Er kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von vier 
Wochen ordentlich gekündigt werden. Laufende  Aufträge   bleiben dabei  unberücksichtigt.  

 
§ 4 Gewährleistung  

1.   PSRK gewährleistet nur die Suche nach geeigneten und Ihrem Profil entsprechenden Bewerbern. 
Ein Erfolg im Sinne einer Vermittlung ist nicht gewährleistet.  

2.   Im Falle der Personalreduzierung beschränkt sich die Gewährleistung auf die unter  
      § 2 genannten Punkte.  
3.   PSRK übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben eines von ihm 

vorgeschlagenen Bewerbers.  
 
 
 
 
 




